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OrthopOrthopäädische Praxen Dr. S. Grdische Praxen Dr. S. Grüünerner
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„„Kein Arzt weiKein Arzt weißß, was das erste Quartal tats, was das erste Quartal tatsäächlich an neuem Honorar chlich an neuem Honorar 
bringtbringt““,, sagte Ulla Schmidt im Morgenmagazin der ARD. Deshalb seien die sagte Ulla Schmidt im Morgenmagazin der ARD. Deshalb seien die 
die Beschwerden der die Beschwerden der ÄÄrzte rzte üüber Honorareinbuber Honorareinbußßen durch die en durch die 
VergVergüütungsreform auch verfrtungsreform auch verfrüüht. ht. 
((www.facharzt.dewww.facharzt.de 18.03.2009)18.03.2009)
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25. Entzündung / Nekrose von Knochen / Gelenken / Muskeln
26. Rheumatoide Arthritis und entzündliche Bindegewebskrankheiten
27. Spinalkanalstenose
28. Osteoarthrose der großen Gelenke
29. Osteoporose und Folgeerkrankungen
42. Ausgeprägte schwere Lähmungen
43. Erkrankungen/Verletzungen des Rückenmarks
44. Muskeldystrophie
45. Periphere Neuropathie / Myopathe
46. Entzündlich / toxische Neuropathie
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MorbiMorbi --RSARSA--WirksamkeitWirksamkeit [[BearbeitenBearbeiten]]
Um eine Geldzuweisung aus dem Um eine Geldzuweisung aus dem MorbiMorbi--RSARSA zu erhalten mzu erhalten müüssen eine ssen eine 
Vielzahl von Kriterien erfVielzahl von Kriterien erfüüllt sein:llt sein:
1) Der Patient muss von einem Arzt mit einer von 80 vom BVA fest1) Der Patient muss von einem Arzt mit einer von 80 vom BVA festgelegten gelegten 
Erkrankungen diagnostiziert und in der entsprechenden BerichtersErkrankungen diagnostiziert und in der entsprechenden Berichterstattung tattung 
codiert werden. codiert werden. 
2) Der Patient muss entweder das sogenannte M2Q2) Der Patient muss entweder das sogenannte M2Q--Kriterium (mindestens Kriterium (mindestens 
2 Quartale) erf2 Quartale) erfüüllen (dies bedeutet, das die unter 1. aufgefllen (dies bedeutet, das die unter 1. aufgefüührte Codierung hrte Codierung 
bei ambulanter Behandlung zweimal in unterschiedlichen Quartalenbei ambulanter Behandlung zweimal in unterschiedlichen Quartalen
erfolgen muss) oder eine der unter 1. genannten Diagnosen als Haerfolgen muss) oder eine der unter 1. genannten Diagnosen als Hauptupt-- oder oder 
Nebendiagnose aus einem Krankenhausaufenthalt heraus aufweisen.Nebendiagnose aus einem Krankenhausaufenthalt heraus aufweisen.
Quelle: Quelle: WikipediaWikipedia 17.03.200917.03.2009
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§§ 87b87b VergVerg üütung der tung der ÄÄrzte (arztrzte (arzt -- und praxisbezogene und praxisbezogene 
Regelleistungsvolumina) SGB VRegelleistungsvolumina) SGB V
(5) Die Zuweisung der Regelleistungsvolumina an den Arzt oder di(5) Die Zuweisung der Regelleistungsvolumina an den Arzt oder die e 
Arztpraxis einschlieArztpraxis einschließßlich der Mitteilung der Leistungen, die aulich der Mitteilung der Leistungen, die außßerhalb der erhalb der 
Regelleistungsvolumina vergRegelleistungsvolumina vergüütet werden, sowie der jeweils geltenden tet werden, sowie der jeweils geltenden 
regionalen Preise obliegt der Kassenregionalen Preise obliegt der Kassenäärztlichen Vereinigung; die Zuweisung rztlichen Vereinigung; die Zuweisung 
erfolgt erstmals zum 30. November 2008 und in der Folge jeweils erfolgt erstmals zum 30. November 2008 und in der Folge jeweils 
spspäätestens vier Wochen vor Beginn der Geltungsdauer des testens vier Wochen vor Beginn der Geltungsdauer des 
Regelleistungsvolumens. Regelleistungsvolumens. §§ 85 Abs. 4 Satz 9 gilt. Die nach 85 Abs. 4 Satz 9 gilt. Die nach §§ 85 Abs. 4 der 85 Abs. 4 der 
KassenKassenäärztlichen Vereinigung zugewiesenen Befugnisse, insbesondere zur rztlichen Vereinigung zugewiesenen Befugnisse, insbesondere zur 
Bestimmung von Abrechnungsfristen und Bestimmung von Abrechnungsfristen und --belegen sowie zur Verwendung belegen sowie zur Verwendung 
von Vergvon Vergüütungsanteilen ftungsanteilen füür Verwaltungsaufwand, bleiben unberr Verwaltungsaufwand, bleiben unberüührt. Kann hrt. Kann 
ein Regelleistungsvolumen nicht rechtzeitig vor Beginn des ein Regelleistungsvolumen nicht rechtzeitig vor Beginn des 
Geltungszeitraums zugewiesen werden, gilt das bisherige dem ArztGeltungszeitraums zugewiesen werden, gilt das bisherige dem Arzt oder oder 
der Arztpraxis zugewiesene Regelleistungsvolumen vorlder Arztpraxis zugewiesene Regelleistungsvolumen vorlääufig fort. ufig fort. 
ZahlungsansprZahlungsansprüüche aus einem zu einem spche aus einem zu einem spääteren Zeitpunkt zugewiesenen teren Zeitpunkt zugewiesenen 
hhööheren Regelleistungsvolumen sind rheren Regelleistungsvolumen sind rüückwirkend zu erfckwirkend zu erfüüllen. llen. 
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PressemitteilungPressemitteilung
ÄÄrztekammer Nordrhein: Derzeit keine Kartenlesegerrztekammer Nordrhein: Derzeit keine Kartenleseger ääte anschaffente anschaffen
DDüüsseldorf, 10.03.2009.sseldorf, 10.03.2009. Die Die ÄÄrztekammer Nordrhein (rztekammer Nordrhein (ÄÄkNokNo) empfiehlt den ) empfiehlt den ÄÄrzten rzten 
im Rheinland, zurzeit keine Gerim Rheinland, zurzeit keine Gerääte zum Einlesen der elektronischen te zum Einlesen der elektronischen 
Gesundheitskarte anzuschaffen. Nach Auffassung der Gesundheitskarte anzuschaffen. Nach Auffassung der ÄÄkNokNo ist eine Denkpause ist eine Denkpause 
erforderlich, solange wesentliche Systemfragen offen sind. Zum Berforderlich, solange wesentliche Systemfragen offen sind. Zum Beispiel ist unklar, eispiel ist unklar, 
wie die Forderung der Krankenkassen nach einer Onlinewie die Forderung der Krankenkassen nach einer Online--Aktualisierung der Aktualisierung der 
Versichertenstammdaten mit der Vertraulichkeit der PatientendateVersichertenstammdaten mit der Vertraulichkeit der Patientendaten zu vereinbaren n zu vereinbaren 
ist. Hier muss es nach Auffassung der ist. Hier muss es nach Auffassung der ÄÄkNokNo eine Trennung der von den eine Trennung der von den 
Krankenkassen zu Verwaltungszwecken geforderten Daten von den meKrankenkassen zu Verwaltungszwecken geforderten Daten von den medizinischen dizinischen 
Patientendaten in der Praxis Patientendaten in der Praxis geben.Ingeben.In einem vom Landesgesundheitsministerium einem vom Landesgesundheitsministerium 
moderierten Gesprmoderierten Gesprääch mit der Kassench mit der Kassenäärztlichen Vereinigung Nordrhein, rztlichen Vereinigung Nordrhein, äärztlichen rztlichen 
VerbVerbäänden, Datenschnden, Datenschüützern und den Krankenkassen im April soll tzern und den Krankenkassen im April soll üüber das weitere ber das weitere 
Vorgehen beraten werden. Noch zu treffende Entscheidungen werdenVorgehen beraten werden. Noch zu treffende Entscheidungen werden wesentlichen wesentlichen 
Einfluss haben auf die Auswahl der zukEinfluss haben auf die Auswahl der zuküünftigen technischen Ausstattung fnftigen technischen Ausstattung füür die r die 
jeweilige Arztpraxis. Solange wesentliche Punkte in der Diskussijeweilige Arztpraxis. Solange wesentliche Punkte in der Diskussion sind, sollten die on sind, sollten die 
ÄÄrztinnen und rztinnen und ÄÄrzte nicht zu rzte nicht zu üübereiltem Handeln gedrbereiltem Handeln gedräängt werden.ngt werden.
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„„Kein Arzt weiKein Arzt weißß, was das erste Quartal tats, was das erste Quartal tatsäächlich an neuem Honorar chlich an neuem Honorar 
bringtbringt““,, sagte Ulla Schmidt im Morgenmagazin der ARD. Deshalb seien die sagte Ulla Schmidt im Morgenmagazin der ARD. Deshalb seien die 
die Beschwerden der die Beschwerden der ÄÄrzte rzte üüber Honorareinbuber Honorareinbußßen durch die en durch die 
VergVergüütungsreform auch verfrtungsreform auch verfrüüht. ht. 


